
Allgemeine Geschäftsbedingungen:

§ 1 Allgemeines/Geltungsbereich
1. Unsere Verkaufsbedingungen – AGB - gelten

nur gegenüber Unternehmern im Sinne von
§ 310 Abs. 1 BGB.

2. Diese AGB gelten ausschließlich; entgegen-
stehende oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichende Bedingungen des Kun-
den erkennen wir nicht an, es sei denn, wir
haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
von unseren Bedingungen abweichende AGB
des Kunden die Lieferung an den Kunden vor-
behaltlos ausführen.

3. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und
dem Kunden zwecks Ausführung dieses Ver-
trages getroffen werden, sind in diesem Ver-
trag schriftlich niedergelegt.

§ 2 Angebot /Angebotsunterlagen
1. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145

BGB zu qualifizieren, so können wir dieses in-
nerhalb von 2 Wochen annehmen.

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen
und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt
auch für solche schriftlichen Unterlagen, die
als “vertraulich” bezeichnet sind. Vor ihrer
Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise /Zahlungsbedingungen
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts

anderes ergibt, gelten unsere Preise “ab
Werk”, einschließlich Verpackung.

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in
unseren Preisen eingeschlossen und wird in
der jeweils geltenden gesetzlicher Höhe in der
Rechnung gesondert ausgewiesen.

3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer
schriftlicher Vereinbarung.

4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts
anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne
Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rech-
nungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des
Zahlungsverzugs. Einer gesonderten Mahnung
bedarf es nicht.

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder von uns aner-
kannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung ei-
nes Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt,
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit
1. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt

die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfül-
lung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt
vorbehalten.

2. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns in-
soweit entstehenden Schaden, einschließlich
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu ver-
langen. Weitergehende Ansprüche bleiben
vorbehalten.

3. Sofern die Voraussetzungen von Abs. (2) vor-
liegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung
der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kun-
den über, in dem dieser in Annahme- oder
Schuldnerverzug geraten ist.

4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, soweit der zugrunde liegende Kauf-
vertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286
Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir
haften auch nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern als Folge eines von uns zu
vertretenden Lieferverzugs der Kunde berech-
tigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse
an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall
geraten ist.

5. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Be-
stimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder

grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht;
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der
Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertre-
tenden vorsätzlichen Vertragsverletzung be-
ruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.

6. Wir haften auch nach den gesetzlichen Be-
stimmungen, soweit der von uns zu vertretende
Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in
diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.

7. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs
für jede vollendete Woche des Verzug im
Rahmen einer pauschalierten Verzugsent-
schädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes,
maximal jedoch nicht mehr als 15% des Lie-
ferwertes.

8. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte
des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 5 Gefahrenübergang
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts

anderes ergibt, ist Lieferung “ab Werk” ver-
einbart.

2. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die
Lieferung durch eine Transportversicherung
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten
trägt der Kunde.

§ 6 Mängelhaftung
1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus,

dass dieser seinen nach § 377 HGB geschul-
deten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen ist.

2. Ausgenommen von der Mängelhaftung sind die
vom Käufer zu vertretenden Beeinträchtigun-
gen wie Verschmutzung, Verkalkung, soweit
diese auf eine übliche Nutzung zurück zu füh-
ren sind. Auch die durch unsachgemäße
Handhabung /z.B. Öffnen der Kaffeemaschine)
hervorgerufenen Beschädigungen/Beeinträch-
tigungen sind nicht vom Verkäufer zu vertreten.
Um Beeinträchtigungen durch Verkalkung zu
verhindern, liefert der Verkäufer in regelmäßi-
gen Abständen Entkalker, der entsprechend
den der Kaffeemaschine beiliegenden Anwei-
sung durch den Kunden einzusetzen ist.

3. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist
der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung
in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lie-
ferung einer neuen mangelfreien Sache be-
rechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir
verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbesei-
tigung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Ma-
terialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht
dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach
einem anderen Ort als dem Erfüllungsort ver-
bracht wurde.

4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der
Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt
oder Minderung zu verlangen.

5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern der Kunde Schadensersatz-
ansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit unserer Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit
uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung an-
gelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung
auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt.

6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern wir schuldhaft eine wesentli-
che Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist
aber die Schadensersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.

7. Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz
des Schadens statt der Leistung zusteht, ist
unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (3)
auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schadens begrenzt.

8. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwin-
gende Haftung nach dem Produkthaftungsge-

setz.

9. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes
geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

10. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche be-
trägt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenüber-
gang.

11. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferre-
gresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt un-
berührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab
Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-

satz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemach-
ten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt
insbesondere für Schadensersatzansprüche
aus Verschulden bei Vertragsabschluss, we-
gen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sach-
schäden gemäß § 823 BGB.

2. Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit
der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz
des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutz-
loser Aufwendungen verlangt.

3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns ge-
genüber ausgeschlossen oder eingeschränkt
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönli-
che Schadensersatzhaftung unserer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.

4. Für Diebstahl, Verlust oder Schäden, die auf
unsachgemäße Bedienung (z.B. Öffnen des
Gehäuses) der Kaffemaschine zurück zu füh-
ren sind, haftet der Kunde. Defekte Geräte
werden während der Vertragslaufzeit unver-
züglich durch uns gegen gleichwertige Geräte
ausgetauscht.

§ 8Wartung
Die Kaffemaschine/n bleibt /bleiben unser Ei-
gentum. Die Wartung der Kaffemaschine/n
(z.B. der Filteraustausch) erfolgt durch uns auf
unsere Kosten. Hiervon ausgenommen sind
folgende, regelmäßig vom Kunden dur-
chzuführende Tätigkeiten: Entkalkung mit den
speziell von uns dafür vorgesehenen und zur
Verfügung gestellten Mitteln, regelmäßige Re-
inigung ...............

§ 9 Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der zu lie-

fernden Ware (Kaffee) bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei ver-
tragswidrigem Verhalten des Kunden, insbe-
sondere bei Zahlungsverzug, sind wir berech-
tigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der
Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt
ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwer-
tung befugt, der Verwertungserlös ist auf die
Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich an-
gemessener Verwertungskosten – anzurech-
nen.

2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Drit-
ter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß
§ 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für
den uns entstandenen Ausfall.

§ 10 Gerichtsstand/Erfüllungsort
1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Ge-

schäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch be-
rechtigt, den Kunden auch an seinem Wohn-
sitzgericht zu verklagen.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land; die Geltung des UN-Kaufrechts ist aus-
geschlossen.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts
anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfül-
lungsort.
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